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AVA Abfallverwertung Augsburg KU, Am Mittleren Moos 60, 86167 Augsburg 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für das Beschaffungswesen  
 

Abschnitt I: Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Bestellung von Waren (Einkauf),  
Werklieferungen und -leistungen (ausgenommen Bauverträge) 

 
§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden „AGB“) gelten für alle Bestellungen der AVA Abfallverwertung Augsburg KU (im 
Folgenden „Auftraggeber“ oder „AG“) von Waren (Einkauf) sowie von Werklieferungen und -leistungen, also für sämtliche Kauf-, Werk- und 
Werklieferungsverträge (ausgenommen Bauverträge), die vom AG mit Unternehmern abgeschlossen werden. Entgegenstehende, ergänzen-
de oder von diesen AGB abweichende Bedingungen des Auftragnehmers (im Folgenden „AN“) werden nur dann und insoweit Vertragsbe-
standteil, als der AG ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, insbesondere 
auch dann, wenn der AG in Kenntnis der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des AN dessen Lieferung vorbehaltlos annimmt. 

(2) Diese AGB gelten ferner für alle weiteren Bestellungen im Rahmen der Geschäftsbeziehung mit dem AN, insbesondere für Zusatz- und 
Nachtragsaufträge, selbst wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit Beginn der Ausführung der Leistung oder 
Lieferung gelten diese AGB als vereinbart.  

(3) Diese AGB gelten nur, wenn der AN Unternehmer i.S.d. § 14 BGB, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen ist. 

(4) Für alle Bestellungen des AG, die einen Bauvertrag zum Gegenstand haben, gilt nicht Abschnitt I. dieser AGB, sondern die VOB Teil B in der 
Fassung 2016 in Verbindung mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Bauverträge in Abschnitt II. dieser AGB. 

 
§ 2 Vertragsgrundlagen 

(1) Vertragsgrundlagen sind die Regelungen im schriftlichen Vertrag oder Bestellschreiben und die dort genannten Bedingungen, die Leistungs-
beschreibung einschließlich Spezifikation sowie diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

(2) Bei Widersprüchen gilt die vorgenannte Geltungsreihenfolge. 
 

§ 3 Angebot, Bestellung 
(1) Der potentielle AN ist zwei Wochen ab Vorlage seines Angebots an dieses gebunden. Beim Angebot von technischen Anlagen beträgt die 

Bindefrist einen Monat. 
(2) Die Bestellung des AG gilt frühestens mit schriftlicher Abgabe oder Bestätigung als verbindlich. Auf offensichtliche Irrtümer (z.B. Schreib- und 

Rechenfehler) und Unvollständigkeiten der Bestellung einschließlich der Bestellunterlagen hat der AN zum Zwecke der Korrektur bzw. Ver-
vollständigung vor Annahme hinzuweisen; ansonsten gilt der Vertrag als nicht geschlossen. 

(3)  Der AN ist gehalten, die Bestellung innerhalb einer Frist von acht Werktagen schriftlich zu bestätigen oder insbesondere durch Versendung 
der Ware vorbehaltlos auszuführen (Annahme). Eine verspätete Annahme gilt als neues Angebot und bedarf der Annahme durch den AG. 

(4) Der potentielle AN hat sich vor Angebotsabgabe über die örtlichen Verhältnisse, insbesondere Straßen und Wege, Platz- und Bodenverhält-
nisse, ferner Kabel, Leitungen, Kanäle und sonstige Anlagen oder Einrichtungen zu unterrichten und diese im Rahmen des Angebots zu be-
rücksichtigen. 

(5) Erkennt der potentielle AN, dass die Leistungsbeschreibung oder eine Forderung des AG zur Vertragsausführung unwirtschaftlich, fehlerhaft, 
unvollständig, nicht eindeutig oder objektiv nicht ausführbar ist, hat er dies und die ihm erkennbaren Folgen dem AG unverzüglich schriftlich 
mitzuteilen und vor weiteren Maßnahmen dessen Entscheidung abzuwarten. Der potentielle AN wird den AG insbesondere auf neuere Ent-
wicklungen und sonstige Umstände hinweisen, die eine Änderung des Auftrages als wirtschaftlich oder technisch sinnvoll erscheinen lassen. 

 
§ 4 Leistungspflicht 

(1) Die Leistungspflicht des AN umfasst alles, was zu einer vollständigen Leistung, zu einer vertragsgemäßen Anlage und zu deren einwandfrei-
en Betrieb gehört, auch wenn einzelne Lieferungen/Leistungen in der Leistungsbeschreibung nicht oder nicht vollständig aufgeführt sind. Die 
Leistungspflicht des AN schließt insbesondere Montage, Inbetriebnahme, Probebetrieb, Abnahmeversuche sowie die Mitwirkung bei der Ab-
nahme ein, ferner die Planung, soweit diese nicht vereinbarungsgemäß vom AG erbracht wird. Der AN ist ohne vorherige schriftliche Zu-
stimmung des AG nicht berechtigt, die von ihm geschuldete Leistung durch Dritte (z.B. Subunternehmer) erbringen zu lassen. 

(2) Die Vertragsleistungen sind nach dem neuesten Stand der Technik und Wissenschaft sowie durch hierfür qualifiziertes Personal zu erbrin-
gen. Auf wartungs- und reparaturgerechte Konstruktion und Gestaltung der Anlage sowie auf die Verwendung baugleicher Teile hat der AN 
besonderen Wert zu legen. Die Konstruktion der Anlage/Maschine muss ein schnelles und leichtes Auswechseln der Verschleißteile ermögli-
chen. 

(3) Auslegungsdaten und Materialien, die bis zum Tag der Bestellung nicht verbindlich festgelegt waren, sind rechtzeitig mit dem AG abzustim-
men und schriftlich zu bestätigen. 

(4) Sämtliche erforderlichen Konstruktions- und Ausführungszeichnungen sind vom AN rechtzeitig vor dem Beginn der Ausführung vorzulegen, 
spätestens zu dem vereinbarten Termin. Der Ausführung dürfen nur Unterlagen zugrunde gelegt werden, die vom AG geprüft und ausdrück-
lich freigegeben worden sind. Der Prüfvermerk und die Freigabe haben nur den Charakter der Kenntnisnahme. Der AG führt lediglich Plausi-
bilitätsprüfungen auf Übereinstimmung mit seinen Unterlagen durch.  

(5) Ausführungsänderungen durch den AN sind dem AG schriftlich anzuzeigen und bedürfen der vorherigen Zustimmung des AG. Änderungen 
von Ausführungsunterlagen sind auf den Plänen deutlich zu kennzeichnen; die Übersendung der mit Änderungsvermerken versehenen 
Zeichnungen genügt nicht. 

(6) Die der Konstruktion und Ausführung/Leistung zugrundeliegenden Zeichnungen/Pläne sind als Bestandspläne dem AG in ausgedruckter 
Form und auf geeigneten Datenträgern zur Verfügung zu stellen.  

(7) Dem AG ist bis zu dem vertraglich vereinbarten Termin ein Angebot nach dem letzten technischen Stand der Anlage über die Ersatz- und 
Reserveteile aller betriebswichtigen Anlagenteile zu übergeben. Dieses Angebot ist bis spätestens 4 Monate vor Inbetriebnahme dem letzten 
technischen Stand der Anlage anzupassen. 

(8) Die Leistungspflicht des AN umfasst insbesondere auch: die Einrichtung des benötigten Einsatzortes einschließlich der Aufenthaltsräume und 
der sanitären Einrichtungen; die Gestellung der Aufsichts-, Fach- und Hilfskräfte sowie sämtlicher für die Durchführung der Arbeiten erforder-
lichen Hilfsmaßnahmen, wie z.B. Gerüste; Lieferung frei Haus einschließlich Verpackung und deren frachtfreien Rücktransport; Schutz der 
Leistungen vor Beschädigung und Diebstahl. 

 
§ 5 Ausführung, Güteprüfung, Probebetrieb 

(1) Der AN führt Montagearbeiten im Betriebsgelände des AG unter Beachtung der bei Abfallverwertungsanlagen und Abfallheizkraftwerken übli-
chen Regeln und Vorgaben aus, gegebenenfalls unter Berücksichtigung des laufenden Betriebes. Er wird hierbei auf gleichzeitig stattfinden-
de Arbeiten und die Belange anderer Unternehmen Rücksicht nehmen. Der AN hat dafür zu sorgen, dass der Betrieb des AG nicht beein-
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trächtigt wird. Montagen sind rechtzeitig mit dem AG abzustimmen. Das Betreten von Betriebsanlagen und Betriebsräumen des AG ist nur 
mit vorheriger Zustimmung gestattet. Der AN und die Personen, derer er sich zur Ausführung seines Auftrags bedient, sind verpflichtet, die 
Betriebsordnung des AG zu befolgen, sofern die Ausführung des Auftrags ein Betreten des Betriebsgeländes erfordert.  

(2) Ergebnisse von Besprechungen und Begehungen von Einsatzorten oder technischen Anlagen sind vom AN schriftlich in einem Protokoll 
festzuhalten. Das Protokoll ist dem AG im Anschluss innerhalb einer Woche einzureichen. Der AG behält sich vor, im Einzelfall das Protokoll 
selbst zu erstellen. Protokolle sind nur dann bindend, wenn sie gegengezeichnet oder schriftlich bestätigt werden oder wenn ihrem Inhalt 
nach Fristsetzung vom AG nicht widersprochen wird. 

(3) Auf Verlangen des AG findet eine Güteprüfung nach § 12 VOL/B oder ein Probebetrieb statt. Ist ein Probebetrieb durchzuführen, erfolgt die-
ser vor Abnahme und in Abstimmung mit dem AG nach vollständig beendeter Montage auf Gefahr und Kosten des AN. 

 
§ 6 Leistungszeit, Vertragsstrafe 

(1) Die vom AG in der Bestellung angegebene Lieferzeit ist bindend. Sofern keine Lieferzeit angegeben oder vereinbart wurde, beträgt sie 
höchstens zwei Wochen ab dem Bestelldatum. Zwischen den Parteien vereinbarte Fristen sind verbindlich. Das gilt auch für die in Termin-
plänen genannten Einzel- und Zwischenfristen, die ebenfalls Vertragsfristen sind.  

(2) Sofern nicht eine Lieferfrist vom AG angegeben oder vereinbart wurde, hat der AN nach Auftragserteilung unverzüglich einen Terminplan auf 
der Grundlage der Bestellung sowie der vertraglichen Vereinbarung aufzustellen und dem AG zur Genehmigung vorzulegen. Nach Genehmi-
gung durch den AG ist der Terminplan Vertragsbestandteil. 

(3) Wird erkennbar, dass Terminüberschreitungen zu erwarten sind, hat der AN unverzüglich alle erforderlichen Maßnahmen zu benennen und 
zu veranlassen, die ergriffen werden müssen, um die Einhaltung von Einzel-, Zwischen- und Endterminen sicherzustellen. 

(4) Bei Überschreitung von Einzel- und Zwischenterminen hat der AN alle Möglichkeiten zur Sicherstellung der Einhaltung des Endtermins zu 
nutzen, insbesondere Umstellung bzw. Verstärkung des Personal- und Geräteeinsatzes. 

(5) Hält der AN die vereinbarten Liefer- und Fertigstellungsfristen nicht ein, kann der AG eine Vertragsstrafe i.H.v. 0,1% des Nettopreises der 
Bestellung pro Werktag des Verzugs, höchstens aber 5 % des Nettopreises verlangen. Der AG kann sich die Vertragsstrafe bis zur Schluss-
zahlung vorbehalten. Die Vertragsstrafe ist auf den vom AN zu ersetzenden Verzugsschaden anzurechnen. Dem AG bleibt der Nachweis 
vorbehalten, dass ein höherer Schaden entstanden ist. Dem AN bleibt der Nachweis vorbehalten, dass überhaupt kein oder nur ein wesent-
lich geringerer Schaden entstanden ist. 

 
§ 7 Preise, Zahlungsbedingungen, Stundenlohnarbeiten  

(1) Die Angebotspreise sind Festpreise und schließen alle Leistungen und Nebenleistungen des AN ein. Alle Preise verstehen sich ausschließ-
lich gesetzlicher Umsatzsteuer. Verpackungsmaterial hat der AN auf Verlangen des AG kostenfrei zurückzunehmen. Mit den vereinbarten 
Preisen sind insbesondere auch abgegolten: Kosten aus Erschwernissen und Behinderungen, die durch Witterungseinflüsse verursacht sind; 
Kosten für die Ausführung von Restarbeiten zu einem späteren Termin. 

(2) Die Preise für Zusatz- oder Nachtragsleistungen sind vor deren Ausführung zu vereinbaren. Unterbleibt dies, setzt der AG die Preise nach 
billigem Ermessen fest. 

(3)  Der vereinbarte Preis ist innerhalb von 30 Kalendertagen ab vollständiger Lieferung und Leistung (einschließlich einer ggf. notwendigen Ab-
nahme, vgl. § 9 Abs. 2 dieser AGB) sowie Zugang einer ordnungsgemäßen Rechnung zur Zahlung fällig. Die Rechnung wird nur dann als 
ordnungsgemäß angesehen, wenn sie die in § 14 Abs. 4 UStG geforderten Angaben enthält. Enthält die Rechnung nicht die Pflichtangaben 
nach § 14 Abs. 4 UStG, wird durch sie keine Fälligkeit der Zahlung ausgelöst. Eine Skontierung des Rechnungsbetrages erfolgt nach beidsei-
tiger Absprache. Bei Banküberweisung ist die Zahlung rechtzeitig erfolgt, wenn der Überweisungsauftrag des AG vor Ablauf der Zahlungsfrist 
bei seiner Bank eingeht; für Verzögerungen durch die am Zahlungsvorgang beteiligten Banken ist der AG nicht verantwortlich. 

(4) Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie als solche vor ihrem Beginn vom AG in Auftrag gegeben worden sind. Stundenlohnarbei-
ten können nur vom Vorstand des AG oder dessen Vertreter in Auftrag gegeben werden. Werden Stundenlohnarbeiten von anderen Mitarbei-
tern des AG oder Dritten in Auftrag gegeben, wird der AG hieraus nur dann verpflichtet, wenn die Vertretungsbefugnis des handelnden Mitar-
beiters oder Dritten vom Vorstand des AG oder dessen Vertreter schriftlich gegenüber dem AN bestätigt wird. Stundenlohnzettel sind vom AN 
arbeitstäglich einzureichen. 

(5)  Der AG schuldet keine Fälligkeitszinsen. Der Anspruch des AN auf Zahlung von Verzugszinsen bleibt unberührt. Für den Eintritt des Zah-
lungsverzugs gelten die gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den AN erforderlich.  

(6)  Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte sowie die Einrede des nicht erfüllten Vertrages stehen dem AG in gesetzlichem Umfang zu. Der 
AG ist insbesondere berechtigt, fällige Zahlungen zurückzuhalten, solange ihm noch Ansprüche aus unvollständigen oder mangelhaften Leis-
tungen gegen den AN zustehen.  

 
§ 8 Geheimhaltung 

An Abbildungen, Plänen, Zeichnungen, Berechnungen, Ausführungsanweisungen, Produktbeschreibungen und sonstigen Unterlagen behält 
sich der AG Eigentums- und Urheberrechte vor. Derartige Unterlagen sind ausschließlich für die vertragliche Leistung zu verwenden und 
nach Erledigung des Vertrags an den AG zurückzugeben. Gegenüber Dritten sind die Unterlagen geheim zu halten, und zwar auch nach Be-
endigung des Vertrags. Die Geheimhaltungsverpflichtung erlischt erst, wenn und soweit das in den überlassenen Unterlagen enthaltene Wis-
sen allgemein bekannt geworden ist. 

 
§ 9 Gefahrtragung, Abnahme, Mängelhaftung, Haftung 

(1) Der Versand der Ware erfolgt – auch wenn dies auf Wunsch des AG geschieht – stets auf Gefahr des AN. Die Gefahr geht erst über, wenn 
die Ware vom AG abgenommen wurde oder mangels Abnahme die Ware an dem vom AG angegebenen Ort übergeben wird. Dies gilt auch, 
wenn der Versand oder die Übergabe auf Wunsch des AG hinausgeschoben wird. Ist der Bestimmungsort nicht angegeben und nichts ande-
res vereinbart, so hat die Lieferung an den Sitz des AG zu erfolgen. Der jeweilige Bestimmungsort ist auch der Erfüllungsort für die Lieferung 
und eine etwaige Nacherfüllung (Bringschuld). Im Übrigen gelten für die Gefahrtragung die gesetzlichen Vorschriften. 

(2) Es findet stets eine förmliche Abnahme statt, soweit nicht etwas anderes vereinbart wird. 
(3) Für die Mängelhaftung gelten die gesetzlichen Vorschriften. Nach den gesetzlichen Vorschriften haftet der Verkäufer insbesondere dafür, 

dass die Ware bei Gefahrübergang auf den AG die vereinbarte Beschaffenheit hat. Als Vereinbarung über die Beschaffenheit gelten jeden-
falls diejenigen Produktbeschreibungen, die – insbesondere durch Bezeichnung oder Bezugnahme in der Bestellung – Gegenstand des je-
weiligen Vertrages sind oder in gleicher Weise wie diese AGB in den Vertrag einbezogen wurden. Es macht dabei keinen Unterschied, ob die 
Produktbeschreibung vom AG, vom AN oder vom Hersteller stammt.  

(4)  Abweichend von § 442 Abs. 1 S. 2 BGB stehen dem AG Mängelansprüche uneingeschränkt auch dann zu, wenn ihm der Mangel bei Ver-
tragsschluss infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist. 

(5)  Für die kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht gelten die gesetzlichen Vorschriften (§§ 377, 381 HGB) mit folgender Maßgabe: Die 
Untersuchungspflicht des AG beschränkt sich auf Mängel, die bei der Wareneingangskontrolle unter äußerlicher Begutachtung einschließlich 
der Lieferpapiere offen zu Tage treten (z.B. Transportbeschädigungen, Falsch- und Minderlieferung) oder bei der Qualitätskontrolle im Stich-
probenverfahren erkennbar sind. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, besteht keine Untersuchungspflicht. Im Übrigen kommt es darauf an, 
inwieweit eine Untersuchung unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist. Die 
Rügepflicht für später entdeckte Mängel bleibt unberührt. Unbeschadet der Untersuchungspflicht gilt die Rüge (Mängelanzeige) jedenfalls 
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dann als unverzüglich und rechtzeitig, wenn sie innerhalb von fünf Arbeitstagen ab Entdeckung bzw., bei offensichtlichen Mängeln, ab Liefe-
rung abgesendet wird. 

(6)  Zur Nacherfüllung gehört auch der Ausbau der mangelhaften Ware und der erneute Einbau, sofern die Ware ihrer Art und ihrem Verwen-
dungszweck gemäß in eine andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht wurde. Der gesetzliche Anspruch des AG auf 
Ersatz entsprechender Aufwendungen bleibt unberührt. Die zum Zwecke der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen trägt 
der AN auch dann, wenn sich herausstellt, dass tatsächlich kein Mangel vorlag. Die Schadensersatzhaftung des AG bei unberechtigtem 
Mängelbeseitigungsverlangen bleibt unberührt; insoweit haftet der AG jedoch nur, wenn er erkannt oder grob fahrlässig nicht erkannt hat, 
dass kein Mangel vorlag. 

(7) Für Schäden, die dem AN anlässlich von vertraglich geschuldeten Leistungen auf dem Betriebsgelände des AG entstehen, haftet der AG 
grundsätzlich nur bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln. Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht bei schuldhaften Verstö-
ßen gegen wesentliche Vertragspflichten, soweit die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird, bei Fehlen zugesicherter Eigenschaften, 
bei Ansprüchen aus einer Garantie, bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie bei Ansprüchen aus dem Produkthaftungsge-
setz.  

(8) Soweit der AN die Betriebsordnung des AG nicht einhält und ihm hieraus ein Schaden entsteht, trifft ihn zumindest ein Mitverschulden, das je 
nach Umfang der gegenseitigen Schadensbeteiligungen zu einem vollständigen Ausschluss der Haftung des AG führen kann. 

(9)  Der AN ist allein verantwortlich dafür, dass seine Mitarbeiter und sonstigen Personen, derer er sich zur Ausführung seines Auftrags bedient, 
die Sicherheitsbestimmungen, insbesondere die Betriebsordnung des AG einhalten. Weiter liegt es im ausschließlichen Verantwortungsbe-
reich des AN, dass seine Mitarbeiter und sonstige Personen, derer er sich zur Ausführung seines Auftrags bedient, nur im Rahmen der ge-
setzlich zulässigen Arbeitszeiten tätig sind. Der AG hat diesbezüglich weder eine Überwachungspflicht noch eine Überwachungsmöglichkeit. 

 
§ 10 Sonstiges 

(1) Abtretungen, die aufgrund von Eigentumsvorbehaltsrechten erfolgen, sind ohne Zustimmung des AG möglich. Im Übrigen sind Abtretungen 
nur mit Zustimmung des AG zulässig. 

(2) Der AN ist zur Aufrechnung oder Geltendmachung von Leistungsverweigerungsrechten nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräf-
tig festgestellt oder unstreitig sind. 

(3)  Die wechselseitigen Ansprüche der Parteien verjähren nach den gesetzlichen Vorschriften. 
(4) Erfüllungsort für die Zahlungen des AG ist Augsburg. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Augsburg. Dies gilt nicht für gerichtliche Mahnverfah-

ren. 
(5) Auf das Vertragsverhältnis ist ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts anzuwenden. 
(6) Der AG verarbeitet und speichert die zur Durchführung des Vertrags erforderlichen personenbezogenen Daten des AN unter Beachtung der 

datenschutzrechtlichen Vorschriften. 
 

§ 11 Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen und/oder Bedingungen des Vertrages rechtsunwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der üb-
rigen Vertragsbestimmungen und/oder -bedingungen nicht berührt. Es gilt als vereinbart, dass eine rechtsunwirksame Bestimmung und/oder -
bedingung durch eine rechtlich zulässige, im wirtschaftlichen Ergebnis gleichwertige Bestimmung und/oder Bedingung zu ersetzen ist. Änderun-
gen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit der Schriftform, was auch für diese Klausel gilt. 
 
 

Abschnitt II: Allgemeine Geschäftsbedingungen für Bauverträge 
 

§ 1 Geltungsbereich 
Für alle Bestellungen des Auftraggebers (im Folgenden „AG“), die einen Bauvertrag zum Gegenstand haben, gelten neben dem schriftlichen Ver-
trag oder dem Bestellschreiben die VOB Teil B in der Fassung 2016 in Verbindung mit den nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
für Bauverträge. 
 

§ 2 Abnahme 
Es findet stets eine förmliche Abnahme statt, soweit nicht etwas anderes vereinbart wird. 
 

§ 3 Sicherheitsleistung 
(1) Sicherheit für die Vertragserfüllung ist i.H.v. 10% der Nettoauftragssumme zu leisten. Ergibt sich eine solche nicht aus den Vertragsunterla-

gen, verpflichten sich die Parteien dazu, eine Nettoauftragssumme einvernehmlich festzulegen, aus der die Sicherheit zu berechnen ist. 
Stellt der Auftragnehmer (im Folgenden „AN“) die Sicherheit für die Vertragserfüllung binnen 18 Werktagen nach Vertragsabschluss (Zugang 
des Auftragsschreibens) nicht durch Vorlage einer Bürgschaft, so kann der AG die Sicherheit in Teilbeträgen von seinen Zahlungen einbehal-
ten im Rahmen des § 17 VI Nr. 1 VOB/B, bis der Sicherheitsbetrag erreicht ist.  
Die Vertragserfüllungssicherheit umfasst alle Ansprüche des AG zur Sicherstellung der vertragsgemäßen Erfüllung sämtlicher Verpflichtun-
gen des AN aus diesem Vertrag im Zeitraum bis zur Abnahme, insbesondere  

- Schadensersatzansprüche und Ansprüche auf Ersatz eines Mangelfolgeschadens nach § 4 VII Nr. 2 VOB/B,  
- Ansprüche des AG wegen Verzugs des AN einschließlich Ansprüchen aus einer vereinbarten Vertragsstrafe, 
- Schadensersatz- und Freistellungsansprüche aus § 10 I, VI VOB/B, 
-  Kostenerstattungsansprüche des AG wegen ersatzweiser Schlussrechnungsstellung gemäß § 14 IV VOB/B,  
- vertragliche Rückzahlungsansprüche auf Grund geleisteter Vorauszahlungen von einer Vertragserfüllungssicherheit sowie 
- Ansprüche bei Nichtzahlung des Mindestentgelts (§ 14 AEntG)  

(2) Sicherheit für Mängelansprüche ist i.H.v. 5% der Nettoschlussrechnungssumme in ihrer objektiv richtigen Höhe einschließlich erteilter Nach-
träge zu leisten. 
Die Gewährleistungssicherheit umfasst alle Mängelansprüche des AG im Zeitpunkt nach der Abnahme, also Ansprüche für die Erfüllung der 
dem AN aus diesem Vertrag (auch für geänderte und zusätzliche Leistungen) obliegenden Verpflichtungen hinsichtlich der Mängelbeseiti-
gung, insbesondere  

- mangelbedingte Vorschussansprüche für die voraussichtlichen Mängelbeseitigungskosten  
- mangelbedingte Schadensersatzansprüche, 
- Ansprüche des AG auf Restfertigstellung der Leistungen nach Abnahme. 

(3) Für die Rückgabe der Sicherheiten gilt § 17 VIII VOB/B. 
(4) Für die Art der Sicherheit gilt § 17 III VOB/B. 
 

§ 4 Vertragsstrafe 
(1)  Fest vereinbarte Termine werden pönalisiert.  Für die schuldhafte Überschreitung der vereinbarten Zwischentermine oder des Gesamtfertig-

stellungstermins hat der AN für jeden Werktag des Verzuges eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,1% der Nettoabrechnungssumme der zum 
jeweils überschrittenen Zwischentermin fertig zu stellenden Teilleistung, bzw. im Falle der Überschreitung des Gesamtfertigstellungstermins 
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der Nettoabrechnungssumme, zu zahlen. Für die Überschreitung von Zwischenterminen angefallene Vertragsstrafen werden auf die Ver-
tragsstrafen für folgende Zwischentermine bzw. den Gesamtfertigstellungstermin angerechnet. Die Vertragsstrafe wird bei der Überschrei-
tung von Zwischenterminen sowie Einhaltung des Gesamtfertigstellungstermins auf insgesamt 3% der Nettoabrechnungssumme der zum je-
weils überschrittenen Zwischentermin fertig zu stellenden Teilleistung begrenzt. Die Vertragsstrafe wird bei der Überschreitung des Gesamt-
fertigstellungstermins auf insgesamt 5% der Nettoabrechnungssumme begrenzt.  

(2)  Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen neben der Vertragsstrafe bleibt unberührt. Eine verwirkte Vertragsstrafe wird jedoch 
auf einen solchen Schadensersatzanspruch angerechnet. Dem AN bleibt der Nachweis vorbehalten, dass überhaupt kein oder ein wesentlich 
geringerer Schaden entstanden ist. 

 
§ 5 Sonstiges 

(1) Der AN ist zur Aufrechnung nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unstreitig sind. 
(2) Gerichtsstand für alle sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ergebenden Streitigkeiten ist Augsburg, soweit durch Gesetz 

nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. 
(3) Auf das Vertragsverhältnis ist ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts anzuwenden. 
(4) Der AG verarbeitet und speichert die zur Durchführung des Vertrags erforderlichen personenbezogenen Daten des AN unter Beachtung der 

datenschutzrechtlichen Vorschriften. 
 

§ 6 Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen und/oder Bedingungen des Vertrages rechtsunwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der üb-
rigen Vertragsbestimmungen und/oder -bedingungen nicht berührt. Es gilt als vereinbart, dass eine rechtsunwirksame Bestimmung und/oder -
bedingung durch eine rechtlich zulässige, im wirtschaftlichen Ergebnis gleichwertige Bestimmung und/oder Bedingung zu ersetzen ist. Änderun-
gen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit der Schriftform, was auch für diese Klausel gilt. 
 

Gültig ab 03.09.2019 
 
 


